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2) Hinweis:
Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 über
ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften (ABl. EG Nr. L 204, S. 37),
zuletzt geändert durch die Richtlinie 98/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juli 1998 (ABl.
EG Nr. L 217, S. 18), sind beachtet worden.

1) Anm. d. Verlages:
Dieses Gesetz wurde verkündet als Art. 1 des Baurechtsmodernisierungsgesetzes und tritt am 1.1.2019 in
Kraft. § 62 Abs. 2 Sätze 2 und 3, § 72 Abs. 3 bis 6, § 87 und 89 treten abweichend am Tag nach der
Verkündung in Kraft. Das Gesetz wurde verkündet am 3.8.2018.
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(1) 1Dieses Gesetz gilt für bauliche Anla-
gen und Bauprodukte. 2Es gilt auch für
Grundstücke sowie für andere Anlagen
und Einrichtungen, an die in diesem
Gesetz oder in Vorschriften auf Grund
dieses Gesetzes Anforderungen gestellt
werden.
(2) Dieses Gesetz gilt nicht für
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einschließlich Zubehör, Nebenanla-
gen und Nebenbetrieben, ausgenom-
men Gebäude,

2. Anlagen, die der Bergaufsicht unter-
liegen, ausgenommen Gebäude,

3. Leitungen, die der öffentlichen Ver-
sorgung mit Wasser, Gas, Elektri-
zität, Wärme, der öffentlichen
Abwasserentsorgung oder der Tele-
kommunikation dienen,

(1) 1Dieses Gesetz gilt für bauliche Anla-
gen und Bauprodukte. 2Es gilt auch für
Grundstücke sowie für andere Anlagen
und Einrichtungen, an die in diesem
Gesetz oder in Vorschriften aufgrund
dieses Gesetzes Anforderungen gestellt
werden.
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einschließlich Zubehör, Nebenanla-
gen und Nebenbetriebe, mit Ausnah-
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richtungen,
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6. Messestände in Messe- und Ausstel-
lungsgebäuden.


